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Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder der FRIWO AG  
 
 

1. Grundsätze der Aufsichtsratsvergütung 
 

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand der FRIWO AG und ist eng in 
wichtige operative und strategische Themen der Unternehmensführung eingebun-
den. Effektives Handeln ist hierbei wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Arbeit als Aufsichtsrat im Sinne der Unternehmenspolitik. Dabei spielt die angemes-
sene Aufsichtsratsvergütung eine wesentliche Rolle. Sie soll entsprechend DCGK-
Grundsatz 25 in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der Mitglieder 
des Aufsichtsrats sowie zur Lage der Gesellschaft stehen.  

 
Die Vergütung des Aufsichtsrats der FRIWO AG setzt sich aus einer Festvergütung 
und einem variablen Anteil zusammen. Mit dieser von der Hauptversammlung be-
schlossenen Zusammensetzung der Vergütung soll der Anreiz für eine kontinuierli-
che Überwachung und Bewältigung der Aufgaben des Aufsichtsrats im Interesse 
der FRIWO AG gewährleistet werden.  

 
2. Verfahren zur Festlegung, Überprüfung und Umsetzung des Vergütungssys-

tems 
 

Über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird künftig auf Vorschlag des Vor-
stands und des Aufsichtsrats gemäß § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG in der aktuellen Fas-
sung mindestens alle vier Jahre durch die Hauptversammlung Beschluss gefasst. 
Dabei kann die Hauptversammlung entweder lediglich die Vergütung des Aufsichts-
rats bestätigen oder die Regelungen der Satzung zur Aufsichtsratsvergütung än-
dern. 

 
Die Vergütung des Aufsichtsrats der FRIWO AG ist derzeit durch entsprechende 
Beschlussfassungen der Hauptversammlung in § 18 der Satzung geregelt. § 18 der 
Satzung wurde letztmals durch Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Mai 2021 
angepasst; die aktuelle Satzung der Gesellschaft datiert vom 13. Juni 2024. 

 
3. Überblick über die einzelnen Komponenten der Aufsichtsratsvergütung 
 

Mit den einzelnen Vergütungselementen soll den Aufsichtsratsmitgliedern eine an-
gemessene und ihren jeweiligen Aufgaben entsprechende Vergütung gewährt wer-
den. 

 
a. Grundvergütung  

 
Die jährliche Grundvergütung für ein Aufsichtsratsmitglied der FRIWO AG beträgt 
10.000 EUR. 

 
b. Variable Vergütung 

 
Neben der Grundvergütung erhalten die Aufsichtsratsmitglieder eine variable 
Vergütung. Gemäß § 18 Abs. 1 der Satzung beträgt diese 500 EUR für jedes von 
der Hauptversammlung beschlossene, über 4 Prozent des Grundkapitals hinaus-
gehende Prozent Dividende, bei Bruchteilen eines Prozentsatzes für den ent-
sprechenden Teil. Diese Vergütungskomponente enthält jedoch ein Cap. Hier-
nach ist die Aufsichtsratsvergütung eines Mitglieds insgesamt auf das Dreifache 
des festen Betrags begrenzt (30.000 EUR). Dieser Maximalvergütung sind die 
Funktionszuschläge nach § 18 Abs. 2 hinzuzurechnen. 
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c. Funktionszuschläge 
 

Mit den in § 18 der Satzung bestimmten Funktionszuschlägen wird der besonde-
ren Verantwortung und dem höheren zeitlichen Aufwand einzelner Aufgaben in-
nerhalb des Gremiums Rechnung getragen. 

 
(1) Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter 

 
Der jährliche Funktionszuschlag für den Aufsichtsratsvorsitzenden beträgt 
100 Prozent, derjenige des Stellvertreters 50 Prozent der Vergütung. Dies 
gilt sowohl in Bezug auf die Grundvergütung als auch hinsichtlich der variab-
len Vergütungskomponente. Damit wird der hervorgehobenen Stellung des 
Aufsichtsratsvorsitzenden Rechnung getragen. Er ist zentraler Ansprech-
partner für den Vorstand und mit der Koordination der Aufsichtsratsarbeit be-
fasst. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird hierbei maßgeblich durch den Stell-
vertreter unterstützt. 
 

(2) Ausschussmitglieder 
 

Die Mitglieder von Ausschüssen erhalten gemäß § 18 Abs. 2 der Satzung 
aufgrund der zusätzlichen Aufgabe einen Funktionszuschlag in Höhe von 
1.000 EUR. Da der zusätzliche Aufwand für den Aufsichtsratsvorsitzenden 
und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden bereits nach lit. b. Nr. (1) be-
rücksichtigt und abgegolten wird, erhalten diese auch bei Mitgliedschaft in 
einem Ausschuss keinen gesonderten Funktionszuschlag nach § 18 Abs. 2 
der Satzung.   
 

 
4. Fälligkeit 
 

Die Grundvergütung ist mit Ablauf des Geschäftsjahres fällig und zahlbar. Der va-
riable Betrag ist fällig und zahlbar nach der entsprechenden Beschlussfassung der 
Hauptversammlung über die Dividende.  

 
5. Auslagenersatz 
 

Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats ihre Auslagen (§ 18 
Abs. 1 Satz 1 der Satzung) und die auf ihre Bezüge entfallende Umsatzsteuer (§ 
18 Abs. 3 der Satzung). 

 
6. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 
 

Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG wer-
den zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern des Aufsichtsrats nicht abge-
schlossen. 

 


